
Auer Witte Thiel kommentieren Urteil zur Netto-Police 
 
Auer Witte Thiel informieren: Kostenausgleichsvereinbarung ist auch nach 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses wirksam. 
 
München – Februar 2012. Das Landgericht Stendal hat mit Urteil vom 19. 
Januar 2012 die im Rahmen eines Versicherungsvertrages mit einer sog. Netto-
Police vereinbarte Kostenausgleichsvereinbarung (KAV) als wirksam 
festgestellt. Kunden sind somit auch nach Kündigung oder Widerruf des 
Versicherungsvertrages zur Zahlung der ausstehenden Raten verpflichtet, wie 
sie die KAV für die Abschluss- und Vertriebskosten der Vermittlung vorsieht. 
Demnach sind entsprechende Vereinbarungen weder ein Umgehungsgeschäft, 
noch ein Verstoß gegen das „Zillmerungsverbot“ im Sinne des §169 Abs. 5 
VVG. 
 
Im zur Entscheidung stehenden Fall hatte der Beklagte 2009 eine fondsgebundene 
Rentenversicherung und zugleich eine Kostenausgleichsvereinbarung 
abgeschlossen, die ihn zur Begleichung der Abschluss- und Einrichtungskosten in 
Höhe von insgesamt 1764 Euro, verteilt auf 48 monatliche Raten in Höhe von 36,75 
Euro, verpflichtete. Das vom Beklagten unterzeichnete Formblatt enthielt einen 
Hinweis auf die Trennung der beiden Verträge sowie auf die Regelung, dass bei 
Kündigung der Police die KAV fortbesteht und die vereinbarten Abschluss- und 
Einrichtungskosten monatlich weiter zu bezahlen sind. 
 
Der Versicherungsnehmer kündigte nach sieben Monaten die Versicherung und 
stellte die Zahlungen auch hinsichtlich der Raten für die KAV ein. Diese wurden 
seitens der Versicherungsgesellschaft angemahnt, dabei wurde auf den Umstand 
verwiesen, dass die Kündigung vereinbarungsgemäß nicht die Regelungen zur 
Kostenausgleichsvereinbarung berührt. Der Beklagte hingegen nahm den 
Standpunkt ein, die Kündigung beträfe beide Verträge, zudem sei die KAV ein 
unwirksames Umgehungsgeschäft. Das Amtsgericht schloss sich mit Urteil vom 28. 
Juni 2011 der Auffassung der Versicherungsgesellschaft an, woraufhin der Beklagte 
Berufung einlegte. Das Landgericht Stendal bestätigte die Entscheidung des 
Amtsgerichts und erklärte die Kostenausgleichsvereinbarung insbesondere aus drei 
Gründen für wirksam. 
 
Eine Unwirksamkeit ergibt sich nicht aus § 169 Abs. 5 VVG, da bei einer Netto-Police 
der Rückkaufswert gesondert berechnet wird und hiervon die KAV als 
Rechtsgrundlage für die Abschluss- und Einrichtungskosten getrennt zu betrachten 
ist. Es erfolgt daher kein Abzug vom Rückkaufswert, insbesondere ist die 
Kostenausgleichsvereinbarung auch nicht als Umgehungsgeschäft des § 196 Abs. 5 
VVG unwirksam. Entgegen der Auffassung des LG Rostock sind Abschluss- und 
Einrichtungskosten aufgrund einer eigenständigen KAV unabhängig von den 
Versicherungsprämien zu zahlen. Es besteht daher keine Ungewissheit über den 
Rückkaufswert, zumal dieser durch diese Vereinbarung nicht geschmälert wird. 

 
Die Ausgleichsvereinbarung ist auch nicht wegen Verstoßes gegen § 305 c BGB 
oder wegen Sittenwidrigkeit unwirksam. Das Kostenrisiko ist für den Beklagten in den 
Vertragsunterlagen erkennbar und somit auch das Kostenrisiko einschätzbar 
gewesen. 

 



Überdies befand das LG Stendal, dass Versicherungsvertrag und 
Kostenausgleichsvereinbarung nicht als wirtschaftliche und rechtliche Einheit zu 
betrachten sind. Eine Anwendbarkeit des § 8 VVG ist somit zu verneinen, ein sog. 
gemischter Vertrag liegt nicht vor. Vielmehr besteht eine rechtliche Selbständigkeit 
beider Verträge, weshalb eine Kostenausgleichsvereinbarung auch dann 
rechtskräftig bleibt, wenn die zugehörige Netto-Police gekündigt oder widerrufen 
worden ist. Der Vertragsnehmer ist in diesen Fall zur vollen Zahlung der noch 
ausstehenden Raten verpflichtet 
 
Weitere Urteile zu versicherungsrechtlichen Fragen kommentieren die Anwälte Auer 
Witte Thiel unter www.auerwittethiel-presse.de. 
 
 
Über die Kanzlei Auer Witte Thiel 

Die Spezialisierung auf Schwerpunktbereiche und der Ausbau von Kernkompetenzen 
in bestimmten Fachbereichen sind im anwaltlichen Dienstleistungsbereich 
unverzichtbar. Auer Witte Thiel ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete 
Anwaltskanzlei und vertritt mehrere deutsche Versicherungsgesellschaften. Sitz der 
Kanzlei Auer Witte Thiel ist München. 
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